Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger in der Republik Kroatien

Ausländische Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Kroatien ein gültiges Reisedokument (s. Einreisebestimmungen) bzw. ein Visum. Eine Übersicht der kroatischen Visabestimmungen kann auf den Internetseiten des Außen- und Europaministeriums der Republik Kroatien abgerufen werden (www.mvp.hr).

Für ausländische Staatsbürger sind folgende Aufenthalte in Kroatien möglich:

- touristischer Aufenthalt (bis zu 90 Tagen) 

- befristeter Aufenthalt (Studien-, Arbeitsaufenthalt, Familienzusammenführung u. A.)
- unbefristeter Aufenthalt/Niederlassung
Bei einem touristischen Aufenthalt bis zu 90 Tagen erfolgt die Einreise nach Kroatien entweder mit einem gültigen Reisedokument oder mit einem gültigen Reisedokument und einem Einreisevisum. Ist für den touristischen Aufenthalt ein Visum erforderlich, so wird der Visumantrag vom Reisenden persönlich bei der zuständigen kroatischen Auslandsvertretung eingereicht.
Als befristete Aufenthalte gelten Aufenthalte zum Zweck der Familienzusammenführungen,  Arbeits- und Studienaufenthalte sowie andere berechtigte befristete Aufenthalte. Der Visumantrag für einen befristeten Aufenthalt in Kroatien wird bei der zuständigen kroatischen Auslandsvertretung eingereicht. Handelt es sich um einen ausländischen Staatsbürger, der für die Einreise nach Kroatien kein Visum benötigt, so kann der Visumantrag auch bei der zuständigen Polizeidienststelle in Kroatien eingereicht werden. 
Jeder Visumantrag muss persönlich gestellt werden. Die dem Visumantrag beizufügenden Unterlagen sind im Original oder in beglaubigter Kopie, ausländische Unterlagen sind zudem in notariell beglaubigter Übersetzung ins Kroatische vorzulegen:

Bei der Beantragung eines Visums sind folgende Unterlagen vorzulegen:
· zwei aktuelle Lichtbilder (3x3,5 cm)
· gültiger Reisepass
· Nachweis über die Wohnunterkunft während des Aufenthalts 

· Nachweis über die finanzielle Absicherung des beabsichtigten Aufenthalts

· Nachweis einer für die Dauer des Aufenthalts gültigen Auslandskrankenversicherung

· Führungszeugnis, nicht älter als 6 Monate, ausgestellt von der dafür zuständigen Behörde im Heimatland des Antragstellers oder im Land, in dem der Antragsteller eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat. 
Dem Visumantrag sind außer den oben angeführten Unterlagen je nach Aufenthaltszweck ggf. auch weitere Unterlagen beizufügen:

· Nachweis der Universität, Fachhochschule oder Spracheninstituts
· Arbeitserlaubnis 
· Zulassungsbescheinigung der für die wissenschaftliche Tätigkeit zuständigen Institution
· Bescheinigung des für die Behandlung zuständigen medizinischen Instituts 

· Heiratsurkunde (nicht älter als 6 Monate), Nachweis der kroatischen Staatsangehörigkeit bzw. der Aufenthaltserlaubnis für den Ehegatten/die Ehegattin.

· Nachweis der kroatischen Staatsbürgerschaft bzw. die Aufenthaltserlaubnis eines näheren Familienmitglieds 
· ein anderer Nachweis, dem der berechtigte Aufenthaltsgrund zu entnehmen ist. 
Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte persönlich an die zuständige kroatische Auslandsvertretung.
Bei der erstmaligen Beantragung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis wird eine Konsulargebühr in Höhe von 21 € erhoben.

Der Antrag auf Austellung einer Arbeitserlaubnis wird ausschließlich bei der zuständigen Polizeidiensstelle in Kroatien eingereicht. Dasselbe gilt auch für die Beantragung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. 
